
Lärmaktionsplan
- Maßnahmenbilanz
- Überprüfung des LAP



Maßnahmenbilanz
1. Geschwindigkeitsbeschränkungen – Tempo 30 ganztags

 Stuttgarter Straße 
 Albstraße
 Büchenbronner Straße
 Leintelstraße











Maßnahmenbilanz
2. Geschwindigkeitsbeschränkungen – Tempo 80 auf B10

 Ablehnende Stellungnahme vom RP Stuttgart liegt vor



Maßnahmenbilanz
3. Weitere Maßnahmen (bisher nicht umgesetzt)

 Fahrbahndeckensanierungen
 Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung und –

beeinflussung
 Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl
 Lärm als Umweltproblem thematisieren
 Strategische Planung sensibilisieren



Überprüfung des LAP
 Seit 2022 neues, einheitliches Berechnungsverfahren

für Lärmkarten innerhalb der EU 
 Neue Lärmkarten sind nicht vergleichbar mit Lärmkarten 

aus dem Jahr 2017 
Bis zum 18. Juli 2024 müssen alle bestehenden Lärm-

aktionspläne überprüft werden, neue Lärmkarten wurden
allerdings verspätet von LUBW zur Verfügung gestellt

 Betrifft auch Kommunen wie Ebersbach, bei denen die 
Aufstellung des LAP weniger als 5 Jahre zurückliegt



Überprüfung des LAP
Verfahrensschritte:
1. Überprüfung des LAP anhand Analyse der aktuellen 

Lärmsituation (auch anhand LUBW-Kartierung 2022)

2. Erstellung Sachstandsbericht mit Ergebnis der Überprüfung
Vorstellung im GR 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung

3.  Ankündigung Auslegung des LAP und LUBW-Kartierung

2022 im Stadtblatt
4.  Auslegung für mind. 6 Wochen (Öffentlichkeitsbeteiligung)

5.  Aufarbeitung der Rückmeldungen + Abwägung

6.  Vorstellung im GR
7.  Übermittlung des Ergebnisses der Überprüfung an LUBW



Überprüfung des LAP
Zeitlicher Ablauf:

 Fertigstellung der Überprüfung im Jahr 2024 angestrebt


